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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Thanei (sp, ZH) (01.446) ab, nach
der ein Mieter, dem das Mietverhältnis gekündigt worden war, den Mietvertrag selber
vorzeitig hätte auflösen können. Der Rat überwies eine Motion der SVP-Fraktion als
Postulat, welches forderte, dass der Eigenmietwert bei einer Hofaufgabe nicht sofort,
sondern erst bei der ersten Handänderung oder grösseren Investition angepasst wird,
da sich die Steuerlast beim Übergang vom landwirtschaftlichen Eigenmietwert zum
nichtlandwirtschaftlichen Eigenmietwert stark erhöht. 1

MOTION
DATUM: 21.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Wohnungsbau und -eigentum

Eine Motion, welche gleichlautend von den Ostschweizern Engler (cvp, AI) (92.3530) und
Rüesch (fdp, SG) (93.3092) in den jeweiligen Räten vorgetragen wurde, forderte den
Bundesrat auf, die betreffenden Artikel des Bundesgesetzes über die direkte
Bundessteuer sowie des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden dergestalt zu ändern, dass Fremdkapital nicht als
Eigenkapital aufgerechnet wird und Schuldzinsen auf Fremdkapital nicht zum
steuerbaren Gewinn gerechnet werden. Den Motionären ging es in erster Linie um eine
Entlastung von Wohnbaugenossenschaften, welche durch die bestehende
Gesetzgebung letztlich in den Ruin getrieben würden, wodurch die Wohnbau- und
Eigentumsförderungspolitik des Bundes gefährdet sei. Hatte sich Bundesrat Stich in der
Ständekammer noch — vergeblich — für eine Umwandlung des Vorstosses in ein Postulat
gewehrt, gab er im Nationalrat seinen Widerstand angesichts der Unterstützung der
Vorlage durch alle Fraktionen auf und nahm die Motion als solche entgegen. 2

MOTION
DATUM: 18.06.1993
DIRK STROHMANN

Eine Motion Gysin (fdp, BL), die eine Korrektur des Bundesgesetzes über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden anstrebte, um den
Kantonen die steuerliche Förderung des Wohneigentums weiterhin zu ermöglichen,
wurde vom Bundesrat abgelehnt und nur als Postulat überwiesen. Das 1993 in Kraft
getretene Steuerharmonisierungsgesetz wird individuelle steuerliche Abzüge der
Kantone zur Förderung des Bausparens ab dem Jahre 2000 nicht mehr zulassen. 3

MOTION
DATUM: 20.09.1994
EVA MÜLLER

Eine Motion Baumberger (cvp, ZH) ersuchte den Bundesrat, Massnahmen zu prüfen, die
im Sinne der besseren Eigentumsstreuung die Verbreitung des Stockwerkeigentums
fördern und schlug unter anderem steuerliche Erleichterungen vor. Die Motion wurde
im Nationalrat von Mieterseite bekämpft und ihre Behandlung verschoben. 4

MOTION
DATUM: 21.12.1995
EVA MÜLLER

Eine Motion Reimann (svp, AG) wollte mit einer Änderung des StHG
(Steuerharmonisierungsgesetz) bewirken, dass die Kantone bei der
Wohneigentumsförderung mehr Spielraum erhalten. Die Kantone sollen die
Eigenmietwerte wesentlich unter dem Marktwert ansetzen können. Anreize schaffen
sollen ausserdem zusätzliche Abzugsmöglichkeiten bei Neuerwerbungen, der Verzicht
einer Anpassung der Eigenmietwerte während einer bestimmten Periode und
Bausparabzüge. Auf Antrag des Bundesrates schwächte Reimann seinen Vorstoss in ein
Postulat ab; dieses wurde vom Ständerat oppositionslos überwiesen. 5

MOTION
DATUM: 04.06.1996
EVA MÜLLER

Im Nationalrat zielte eine Motion Baumberger (cvp, ZH) auf eine Reduzierung des
Eigenmietwertes ab und verlangte, das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
(DBG) und das Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) mit dem Ziel zu revidieren, den
Mietwert von Liegenschaften für den Eigengebrauch der Steuerpflichtigen gesondert
vom übrigen Einkommen und zu einem angemessen reduzierten Vorsorgetarif zu
besteuern. Bundesrat Villiger bezeichnete den Vorstoss als Versuch, den Eigenmietwert
faktisch abzuschaffen. Die Motion wurde als Postulat überwiesen. 6

MOTION
DATUM: 24.09.1996
EVA MÜLLER
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Die grosse Kammer überwies eine Motion Schwander (svp, SZ), welche bezüglich der
Rückforderung der Verrechnungssteuer die Gleichstellung von Miteigentümer- mit
Stockwerkgemeinschaften verlangt. Verworfen wurde eine parlamentarische Initiative
Kiener Nellen (sp, BE) betreffend Vorkaufsrecht für Mieterinnen und Mieter von
Wohnungen. 7

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Gegen den Antrag des Bundesrats überwies die kleine Kammer mit 20:18 Stimmen eine
Motion Kuprecht (svp, SZ), welche die Eigenmietwertbesteuerung von selbst genutztem
Wohnraum aufheben will. Schuldzinsen und Unterhaltsarbeiten sollen jedoch in
beschränktem Ausmass abzugsberechtigt bleiben, damit ältere Wohneigentümer
weiterhin ihre Liegenschaft bewohnen können. Die Besteuerung des Eigenmietwerts
stehe der Abtragung von Schulden entgegen, da die Reduktion des Schuldzinsabzuges
automatisch einen höheren Steuerbetrag auslöst. Der Bundesrat teilte die Auffassung,
dass dem Wohneigentum für die Altersvorsorge eine wichtige Bedeutung zukomme.
Daher sei es zulässig, den Eigenmietwert tiefer anzusetzen als den Mietzins für ein
vergleichbares Objekt. Zu tiefe Eigenmietwerte benachteiligten jedoch die Mieter.
Betreffend Wohneigentumsbesteuerung wurden zwei parlamentarische Initiativen
Maissen (cvp, GR) und Bisig (fpd, SZ) und eine Motion der FDP-Fraktion abgeschrieben
resp. abgelehnt. 8

MOTION
DATUM: 20.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Au contraire du Conseil national l’année précédente, le Conseil des Etats a rejeté la
motion Schwander (udc, SZ) visant à octroyer aux simples communautés de
copropriétaires le droit au remboursement de l’impôt anticipé dont bénéficient
actuellement les communautés de copropriétaires par étage. Suivant les considérations
de sa CER, la Chambre haute a estimé que, ces deux formes de copropriété relevant de
législations distinctes, il n’y avait pas lieu de les soumettre au même régime. Elle a de
plus jugé que la mesure proposée contredisait les efforts accomplis ces dernières
années afin de simplifier le prélèvement de l’impôt anticipé. 9

MOTION
DATUM: 06.03.2007
NICOLAS FREYMOND

À la suite du Conseil des Etats, le Conseil national a décidé, par 82 voix contre 68, de
transmettre au Conseil fédéral la motion Kuprecht (udc, SZ) en faveur de la suppression
de l’imposition de la valeur locative du logement habité par son propriétaire. Bien que
maintenues, les déductions des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien verront
leur niveau baisser. La gauche s’est vainement opposée à cette mesure en dénonçant le
privilège ainsi accordé aux propriétaires par rapport aux locataires. La Chambre basse a
par contre rejeté, par 108 voix contre 68, une motion Fässler-Osterwalder (ps, SG)
visant à remplacer les déductions fortaitaires pour les frais d’entretiens d’immeubles
par une déduction selon les frais effectifs et à introduire un plafond pour ce type de
déductions. Le Conseil national a également rejeté, par 114 voix contre 64, un postulat
Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demandant au Conseil fédéral de présenter un rapport
sur les taux cantonaux d’imposition de la valeur locative et de proposer des mesures
législatives pour réduire les disparités constatées. 10

MOTION
DATUM: 25.09.2007
NICOLAS FREYMOND

Die Abschaffung des steuerbaren Eigenmietwertes verlangen auch die gleichlautenden
Motionen Sommaruga (sp, BE) und Schweiger (fdp, ZG), welche im März im Ständerat
eingereicht wurden. Steuerliche Abzüge wären nur noch bei Gebäudesanierungen mit
hohem Wirkungsgrad erlaubt und Hypothekarzinsabzüge ausschliesslich im ersten Jahr
nach Erwerb des Wohneigentums möglich. Der Bundesrat beantragte im Mai die
Annahme der Vorstösse, da sie seinen Vorstellungen eines möglichen Systemwechsels
in der Wohneigentumsbesteuerung nahe kommen. Der Ständerat beschloss jedoch, die
Vorstösse wegen noch offenen Punkten seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) zur Vorprüfung vorzulegen. 11

MOTION
DATUM: 27.05.2009
MARLÈNE GERBER

Die Motion Schweiger (fdp, ZG), die ebenfalls die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung verlangte, wurde vom Ständerat nach dessen anfänglicher
Zustimmung zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ abgelehnt und damit erledigt. Die gleichlautende Motion (09.3213) Sommaruga
(sp, BE) wurde wegen Ausscheiden der Motionärin aus dem Rat abgeschrieben. 12

MOTION
DATUM: 14.03.2011
MARLÈNE GERBER
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Die beiden Kammern beschäftigten sich ebenfalls mit einer Motion der WAK-NR,
welche die HEV-Initiative auf den ersten Abstimmungstermin festlegen wollte, womit
das Volk zuerst über eine obligatorische Einführung des Bausparens abstimmen würde.
Während eine bürgerliche Ratsmehrheit das Geschäft im Nationalrat mit 105 zu 62
Stimmen deutlich annahm, wurde es im Ständerat verworfen. Somit blieb die
Kompetenz zur Bestimmung der Abstimmungsreihenfolge der Bausparinitiativen
gemäss Parlamentsrecht beim Bundesrat. 13

MOTION
DATUM: 22.12.2011
MARLÈNE GERBER

Neben drei weiteren, thematisch verwandten Anliegen – namentlich zwei
Standesinitiativen und einer Motion der WAK-NR – befasste sich die WAK-SR im Januar
2017 mit einer Motion der RL-Fraktion, welche die teilweise und zeitlich beschränkte
Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung im Falle energetischer Sanierungen
verlangt. Das im 2009 eingereichte Anliegen war vor den Beratungen zur
Energiestrategie im Sommer 2011 bereits vom Nationalrat angenommen worden. Der
Bundesrat hatte sich, mit Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts,
wonach der Eigenmietwert nicht tiefer als 60% einer vergleichbaren Marktmiete
ausfallen darf, da eine Gleichbehandlung zwischen Mieterschaft und Eigentümern bei
Unterschreitung dieses Grenzwertes nicht mehr länger gegeben wäre,
dagegengestemmt. Eine teilweise Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung würde
dazu führen, dass Letztere gegenüber der Mieterschaft übermässig begünstigt würden.
Aus anderen Gründen empfahl nun die ständerätliche Wirtschaftskommission die
Ablehnung des Anliegens: Die WAK-SR beschloss, einstimmig bei einer Enthaltung, die
Einreichung einer parlamentarischen Initiative mit der Forderung nach der generellen
Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für den Erstwohnsitz (17.400). Aufgrund
dessen und in Anbetracht der im Rahmen der Energiestrategie 2050 bereits
beschlossenen steuerlichen Abzugsmöglichkeiten im Falle energetischer Sanierungen
empfahl die Kommission der Kantonskammer die Motion einstimmig zur Ablehnung. 14

MOTION
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Zeitgleich mit Beschluss seiner ablehnenden Haltung gegenüber zwei Standesinitiativen
mit ähnlichen Forderungen empfahl die WAK-SR ihrem zweitberatenden Rat im Januar
2017 einstimmig die Ablehnung einer Motion der WAK-NR aus dem Jahr 2009, welche
den Steuerabzug für energetische Sanierungen älterer Bauten über mehrere Jahre
erlauben wollte. Mit im Rahmen der Energiestrategie 2050 beschlossenen Änderungen
dürften durch energetische Sanierungen verursachte Kosten nun in zwei aufeinander
folgenden Jahren steuerlich abgezogen werden. Die Fraktionsmotion geht zurück auf
eine gleichlautende Motion Leutenegger (fdp, ZH) aus dem Jahr 2007, die in einen
Prüfungsauftrag umgewandelt worden war, womit sich die WAK-NR nicht zufrieden
gezeigt hatte. Im Sommer 2009 war der Nationalrat seiner Kommission gefolgt und
hatte als Erstrat die Annahme der Motion beschlossen. 15

MOTION
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2017 lehnte der Ständerat eine Motion Egloff (svp, ZH) mit der
Forderung nach einem einmaligen und allgemeinen Wahlrecht zur Befreiung des
Eigenmietwerts von der Einkommenssteuer ab. Die Motion, welche 2014 im Nationalrat
noch eine knappe Mehrheit gefunden hatte, stiess auch in der Kantonskammer auf
gewichtige Unterstützung: Eine rechtsbürgerliche Kommissionsminderheit setzte sich
für die Annahme des Anliegens ein. Seiner Kommissionsmehrheit folgend stemmte sich
eine Grossteil der kleinen Kammer hingegen mit 27 zu 16 Stimmen gegen die Motion. Die
Kommissionsmehrheit befürchtete zum einen, dass mit dem Vorhaben ein Instrument
der Steueroptimierung geschaffen würde und stellte sich zum anderen gegen die
Wahlmöglichkeit als solche. Diese sei im Steuerrecht nur "punktuell" vorgesehen. Die
Kommissionsminderheit sah dies anders und bezeichnete das Wahlrecht im
Steuerrecht – mit Verweis auf die Möglichkeit eines Pauschalabzugs anstelle Angabe der
effektiven Kosten sowie auf zahlreiche Wahlmöglichkeiten im Mehrwertsteuergesetz –
gar als "recht verbreitet". 
Grund für den deutlichen Entscheid im Ständerat mag auch eine parlamentarische
Initiative der WAK-SR mit der Forderung nach einem generellen Systemwechsel in der
Wohneigentumsbesteuerung sein, die im Februar 2017 im Zusammenhang mit der
Beratung der Motion Egloff lanciert worden war. 16

MOTION
DATUM: 28.02.2017
MARLÈNE GERBER
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In der Frühjahrssession 2019 sprach sich der Nationalrat mit 58 zu 130 Stimmen bei 2
Enthaltungen gegen eine Motion Gschwind (cvp, JU) aus, die eine Reduktion des
Eigenmietwertes um 50 Prozent beantragte, um zusätzliche steuerliche Anreize für die
Sanierung von Altbauten zu schaffen. Der Motionär begründete sein Anliegen mit der
durch Annahme des Raumplanungsgesetzes erschwerten Bauzonenerschliessung für
Einzelbauten. Folglich gelte es, das Wohnpotential nichtbewohnter Altbauten besser zu
nutzen. Dies bedinge aber oftmals umfassende Sanierungsmassnahmen, welche die
Kosten eines Neubaus bei weitem überstiegen, weswegen es zusätzlicher Steueranreize
bedürfe. Bundesrat Maurer äusserte sich im Parlament ablehnend zum Vorstoss, wobei
er zum einen auf ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 1998 verwies, gemäss welchem
der kantonale Eigenmietwert nicht unter 60 Prozent des tatsächlichen Marktwertes zu
liegen kommen darf. Zum anderen befürchtete er, dass die verlangte Änderung auf der
Ebene der Kantone und Gemeinden zu hohen Steuerausfällen führen würde.
Unterstützung erfuhr das Anliegen durch die mit einer Ausnahme in der BDP-Fraktion
geschlossen auftretenden Fraktionen der BDP, CVP und GLP sowie durch eine SVP-
Minderheit. 17

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MARLÈNE GERBER

Ständerätin Heidi Z'graggen reichte Mitte Dezember 2021 eine Motion ein, mit welcher
sie den Bundesrat aufforderte, Massnahmen zu ergreifen, die den Erwerb von selbst
bewohntem Eigentum fördern. Wegen steigenden Immobilienpreisen, hohen
Anforderungen an das Eigenkapital, Tragbarkeitsvoraussetzungen sowie einer
Verknappung auf der Angebotsseite sei Wohneigentum für viele Menschen in der
Schweiz unerschwinglich geworden. Der Bundesrat müsse deshalb seinem in Art. 108 BV
festgehaltenen Auftrag, den Wohnungsbau und den Erwerb von Wohn- und
Hauseigentum zu fördern, wieder vermehrt nachgehen. Dies unter anderem mit einer
Reaktivierung der im WFG vorgesehenen und 2003 sistierten direkten
Eigentumsförderung, mit einer Anpassung der Bedingungen zur Vergabe von Darlehen
im WFG, mit Massnahmen zur Erleichterung der Tragbarkeit von Hypotheken für Private
– beispielsweise mittels einer Lockerung der regulatorischen Eigenmittelvorschriften
der Banken – sowie mit Massnahmen, um die Angebotsverknappung zu lindern, indem
beispielsweise Wohnbausanierungen in Stadt- und Dorfkernen unterstützt werden. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er anerkannte zwar, dass Zugang
zu Wohneigentum für viele Menschen schwieriger geworden sei. Die vorgeschlagenen
Massnahmen seien jedoch nicht geeignet, um das zu ändern. Eine Reaktivierung der
sistierten direkten Eigentumsförderung könnte laut der Regierung die Preise auf dem
Immobilienmarkt sogar noch ansteigen lassen, da die Haushalte, die vom Bund
gefördert werden, in eine Konkurrenzsituation mit anderen Kaufwilligen geraten
würden. Lockerungen der Regeln zu den Eigenmittelvorschriften und der Tragbarkeit
seien keine gute Idee, da diese beträchtliche Risiken für die Finanzmarktstabilität
bergen würden. Zudem würde auch dies eine weitere Preissteigerung zur Folge haben,
da dadurch die Nachfrage noch stärker steigen würde. Und bezüglich der Massnahmen
gegen die Angebotsverknappung verwies der Bundesrat auf die Gemeinden und
Kantone, welche bereits effiziente und den lokalen Bedingungen angepasste
Instrumente einsetzten. 
Der Ständerat hatte die Motion in der Frühlingssession 2022 traktandiert. Dort schlug
Ruedi Noser (fdp, ZH) vor, die Motion zur Vorprüfung an die zuständige Kommission, die
WAK-SR, zu überweisen. Es gebe inhaltliche Überschneidungen der Motion mit der
parlamentarischen Initiative zur Abschaffung des Eigenmietwerts (Pa.Iv 17.400), weshalb
man die beiden Geschäfte zusammen behandeln könne. Z'graggen zeigte sich
einverstanden mit dem Vorschlag und so überwies die kleine Kammer die Motion
stillschweigend an ihre WAK. 18

MOTION
DATUM: 14.03.2022
ELIA HEER

Im Rahmen einer ausserordentlichen Session zur Kaufkraft im September 2022 beriet
der Nationalrat eine im Juni desselben Jahres eingereichte Motion von Thomas Matter
(svp, ZH). Mit dieser verlangte Matter die Abschaffung des Eigenmietwerts für
Rentnerinnen und Rentner. Diese Massnahme würde finanzschwache Rentnerhaushalte
entlasten und setze Anreize, die private Verschuldung abzubauen, so Matter. Der
Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Einerseits werde die Abschaffung des
Eigenmietwerts bereits im Rahmen einer parlamentarischen Initiative der WAK-SR
(Pa.Iv. 17.400) behandelt. Andererseits käme «eine blosse altersmässige Differenzierung
(...) einer sachlich nicht begründbaren Ungleichbehandlung gleich und würde das
Rechtsgleichheitsgebot verletzen gegenüber Wohneigentümerinnen und
Wohneigentümern, die das AHV-Alter noch nicht erreicht haben», so der Bundesrat.
Weiter könne die vorgeschlagene Änderung nur wenig zum Abbau von Schuldanreizen

MOTION
DATUM: 21.09.2022
ELIA HEER

01.01.65 - 01.01.23 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



beisteuern, da diese Anreize während der Erwerbstätigkeit weiterhin bestünden. Nicht
zuletzt gebe es keinen Handlungsbedarf, da Rentnerhaushalte nicht systematisch in
Notlage seien. Im Gegenteil: Bei den Haushalten im AHV-Rentenalter liege das mediane
Nettovermögen höher als bei jenen im Erwerbsalter. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung des Bundesrates und lehnte die Motion Matter mit 141 zu 53 Stimmen (bei 1
Enthaltung) klar ab. Die Motion erhielt ausserhalb der SVP-Fraktion keine Stimmen. Im
Übrigen wurde einige Tage später im Ständerat eine gleichnamige Motion von SVP-
Präsident Marco Chiesa (svp, TI) abgelehnt. 19
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